
spielt, dann ist auch die Verurteilung wegen Mordes nicht ge-
schlechterdiskriminierend.

Auff�llig ist, dass Adomeit zwar den Tatbestand des § 211
StGB verneinen will, sich aber nicht f�r eine Straflosigkeit der
T�terin ausspricht. Das entspricht den Wertungen des Straf-
rechts, das ein »Verspielen des Lebensrechts« mit der Folge
einer straflosen T�tung grds nicht kennt. Davon gibt es nur
eine Ausnahme: Die T�tung eines Menschen ist nach § 32
StGB gerechtfertigt, also mit der Rechtsordnung konform,
wenn der Get�tete den T�ter angegriffen hat und sich der An-
gegriffene unmittelbar wehrt. Straflos w�re die Ehefrau also

ausgegangen, wenn sie den Revolver zu ihrem Schutz an sich
genommen und einen folgenden Angriff des Ehemanns durch die
Verwendung der Waffe, also auch durch eine T�tung, abgewehrt
h�tte.

�ber die zu verh�ngende Strafe – eine Freiheitsstrafe von
sechs bis neun Jahren – sind Adomeit und ich uns also einig. Den
von ihm eingeschlagenen Weg, die Verwerflichkeit als Tat-
bestandsausschlussgrund des § 211 StGB anzuerkennen, �ber-
zeugt aber die hM und auch mich nicht. Daran �ndert auch seine
Emp�rung, deren �berzeugungskraft sich der Leser nur schwer
entziehen kann, nichts.

�BUNGSBL�TTER Klausur Strafrecht Verkehrsstrafrecht

Dr. Helmut Baier,
Privatdozent, W�rzburg

»Alkoholgenuss, ein Unfall und die Folgen«

thematik: Strafrecht: Trunkenheit im Verkehr, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort,
Strafprozessrecht: Vorl�ufige Entziehung der Fahrerlaubnis, Sicherstellung des F�hrerscheins

schwierigkeitsgrad: Mittlere Semester und Erste Juristische Staatspr�fung
bearbeitungszeit: 1 Stunde
hilfsmittel: Sch�nfelder

n SACHVERHALT

A g�nnt sich w�hrend einer l�ngeren Autofahrt einen herzhaften Imbiss, zu dem er ein wenig Bier
trinkt. Als er weiterf�hrt, hat er eine Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0,35‰. In diesem Zu-
stand gelangt er an eine Kreuzung, an der er links abbiegen muss. In seiner Fahrtrichtung gibt es
zwei Fahrstreifen, einen f�r Linksabbieger und einen zur Geradeausfahrt. Die in der Kreuzung
installierte Ampel schaltet auf Gr�n und signalisiert dem Geradeausverkehr freie Fahrt, w�hrend
die Fahrt f�r Linksabbieger noch nicht freigegeben ist. A hat nur die gr�ne Ampel wahrgenommen
und f�hrt in die Kreuzung ein, um abzubiegen. Dabei st�ßt er mit dem Wagen des X zusammen, der
in der Gegenrichtung geradeaus f�hrt, weil auch insoweit der Verkehr freigegeben war. Der Wagen
des X wird besch�digt, wobei sich die Reparaturkosten auf 3 000 Euro belaufen. A, der bef�rchtet,
wegen des vorangegangenen Alkoholgenusses �rger zu bekommen, f�hrt weiter, ohne sich um den
Unfall zu k�mmern, obwohl er den Eintritt eines bedeutenden Sachschadens f�r m�glich h�lt. Am
selben Nachmittag stellt er sich allerdings der Polizei und schildert den Unfall und seine Betei-
ligung.

Vermerk f�r die Bearbeitung
1. Wie hat sich A nach dem StGB strafbar gemacht?
2. Welche Maßnahmen wird der Polizeibeamte P, bei dem A sich stellt, erw�gen?

n L�SUNG

Frage 1

1. Strafbarkeit wegen Gef�hrdung des Straßenverkehrs,
§ 315 c I Nr 1 a, 2 a, III Nr 2 StGB

A hat ein Fahrzeug im Straßenverkehr gef�hrt. Fraglich ist das Vorliegen von Fahrunt�chtigkeit
infolge des Genusses alkoholischer Getr�nke. Hier hat man absolute und relative Fahrunt�chtigkeit
zu unterscheiden. Absolute Fahrunt�chtigkeit wird ab einer BAK von 1,1‰ angenommen (BGHSt
37, 89; Lackner/K�hl StGB, 25. Aufl, § 315 c Rn 6 a). Ihr Vorliegen bewirkt, dass der Gegenbeweis,
es habe noch Fahreignung bestanden, abgeschnitten bleibt (dazu K�nig JA 2003, 131, 132). Relative
Fahrunt�chtigkeit setzt eine BAK zwischen im Regelfall 0,3‰ und 1,09‰ voraus, sofern weite-
re Umst�nde hinzutreten, die f�r die Fahrunt�chtigkeit sprechen (LK-K�nig StGB, 11. Aufl, § 316
Rn 90 ff; Wessels/Hettinger, Strafrecht BT/1, 28. Aufl, Rn 989). Erforderlich sind alkoholbedingte
Fahrfehler. Als typisch hierf�r gelten etwa Schlangenlinien, riskante Man�ver auf Grund alkohol-

Absolute und relative
Fahrunt�chtigkeit
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